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Information zu Verordnungen in der GKV 
 

  

Stand: Dezember 2023 
 

 

Arzneimittelvereinbarung 2024: 
 
Zielvereinbarung Nr. 24 – Aut-idem-Austausch grundsätzlich zulassen 
 
 

Wirkstoffgruppen 
Leitsubstanz/ 

Handlungsempfehlung 

Aut-idem-Austausch grundsätzlich zulas-
sen 

Aut-idem-Ausschluss nur in medizinisch 
begründeten Ausnahmefällen 

 
1. Welche Wirkstoffe fallen unter diese Gruppe? 
 
Alle Wirkstoffe, für die verschiedene Fertigarzneimittel im Markt sind und für die kein 
Substitutionsausschluss nach der Arzneimittel-Richtlinie besteht. 
 
2. Aut-idem-Kreuz nur bei medizinischer Notwendigkeit 
 
Es besteht die Möglichkeit, durch Setzen des Aut-idem-Kreuzes die Substitution eines 
Arzneimittels in der Apotheke zu verhindern. Der Arzt kann also bei medizinischer Not-
wendigkeit auf die Verordnung eines von ihm bestimmten Arzneimittels bestehen. Es 
sind primär Ausschlussursachen als Begründung zu sehen, die durch den Patienten, 
seine Erkrankungen oder z. B. Unverträglichkeiten oder Kontraindikationen bedingt sind. 
 
Seit Dezember 2014 – mit Inkrafttreten der Substitutionsausschlussliste (s. u) – gibt es 
hierzu auch eine präzisierte Formulierung in der verbindlichen Arzneimittel-Richtlinie, die 
diese medizinische Notwendigkeit unterstreicht. Hiernach besteht 
 

„…für den Arzt die Möglichkeit, durch Setzen des Aut-idem-Kreuzes unter       
Würdigung patientenindividueller und erkrankungsspezifischer Aspekte die Er-
setzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel auszuschließen.“ 
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Bitt beachten Sie: 
 
Bei durchgängiger/medizinisch nicht indizierter Anwendung des Aut-idem-Kreuzes wird 
die Intention des Gesetzgebers im GKV-WSG unterlaufen, Einsparungen durch die Ver-
ordnung von rabattierten Arzneimitteln zu erzielen. Im Rahmen von Wirtschaftlichkeits-
prüfungen müssten die hierdurch entstehenden Mehrkosten gerechtfertigt werden. Wir 
gehen davon aus, dass Krankenkassen hierauf zunehmend achten werden. 
 
3. Wirkstoffe ohne Substitutionsmöglichkeit 
 
Nach der am 1. April 2014 in Kraft getretenen SGB-V-Änderung bestimmt der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) in der Arzneimittelrichtlinie Anlage VII „Aut-idem“ die 
Arzneimittel, deren Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel in der Apotheke 
ausgeschlossen ist. Der Apotheker darf also – auch ohne Setzen des Aut-idem-Kreuzes 
durch den Arzt – kein anderes Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff als das vom Arzt 
namentlich verordnete abgeben. 
 
Die Nicht-Austauschbarkeit wurde für folgende Wirkstoffe in den genannten Darrei-
chungsformen beschlossen. 
 
 

Wirkstoff Darreichungsform 

Betaacetyldigoxin Tabletten 

Buprenorphin 
Transdermale Pflaster mit unterschiedlicher Applikati-
onshöchstdauer (z. B. bis zu 3 bzw. bis zu 4 Tage) 
dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden. 

Carbamazepin Retardtabletten 

Ciclosporin Lösung zum Einnehmen 

Ciclosporin Weichkapseln 

Digitoxin Tabletten 

Digoxin Tabletten 

Hydromorphon 
Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applika-
tionshäufigkeit (z. B. alle 12 bzw. 24 Std.) dürfen nicht 
gegeneinander ersetzt werden. 

Levothyroxin-Natrium Tabletten 

Levothyroxin-Natrium + Kaliumio-
did (fixe Kombination) 

Tabletten 
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Wirkstoff Darreichungsform 

Oxycodon 
Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applika-
tionshäufigkeit (z. B. alle 12 bzw. 24 Std.) dürfen nicht 
gegeneinander ersetzt werden. 

Phenobarbital Tabletten 

Phenprocoumon Tabletten 

Phenytoin Tabletten  

Primidon Tabletten 

Tacrolimus Hartkapseln 

Tacrolimus Hartkapseln, retardiert 

Valproinsäure  
(auch als Natriumvalproat und Val-
proinsäure in Kombination mit Na-
triumvalproat) 

Retardtabletten 

 
Falls der Gemeinsame Bundesausschuss weitere Wirkstoffe in die Substitutionsaus-
schlussliste aufnimmt, informiert Sie die KVWL. 
 
4. Weitere Informationen für Sie  
 
AM-RL Anlage VII: Aut-idem 
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